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Sehr geeh 

  

in 8 89 Abs. 3 Satz 3 HDSIG ist geregelt, dass im Fall eines Verstoßes gegen den 

Vierten Teil dieses Gesetzes (=Informationsfreiheit, 88 80 ff.) der Hessische Informa- 

tionsfreiheitsbeauftragte die Behebung des Verstoßes fordern kann. 

Es ist schon sehr fraglich, ob der Landeselternbeirat überhaupt dem Anwendungsbe- 

reich der 88 80 ff. HDSIG unterfällt. Denn Sinn der Informationsfreiheit ist die die Ge- 

währleistung von Informationsansprüchen gegenüber der Öffentlichen Hand. Der Lan- 

deselternbeirat ist aber kein Organ, das für die Öffentliche Hand in Funktion tritt, son- 

dern er ist ein Gremium, das die Eltern repräsentiert, denen der Achte Teil des Hessi- 

schen Schulgesetzes zugeordnet ist, 88 100 ff., 116 ff. HSchG. 

Aber selbst wenn man den Anwendungsbereich der Informationsfreiheitsregeln (88 80 

ff. HDSIG) noch formal auf den Landeselternbeirat erstrecken würde, etwa weil es sich 

um ein gesetzliches, offizielles Organ des hessischen Schulrechts handelt, würde die 

Hessische Informationsfreiheitsbehörde ihr durch $ 89 Abs. 3 Satz 3 HDSIG einge- 

räumtes Ermessen jedenfalls so ausüben, dass sie den Landeselternbeirat aus den 
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oben genannten Gründen nicht dazu auffordert, Ihnen die Protokolle der LEB-Sitzun- 

gen der Schuljahre 2017/18 zuzusenden. 

Wenn Sie ihr Begehren dennoch weiterverfolgen möchten und eine rechtsverbindliche 

Klärung der Angelegenheit anstreben, sehr geehrter Herr Gockeln, können Sie das 

gegen den Landeselternbeirat vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden austragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag    


